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Pregarten, am 15.12.2023

Zahl: D165686/15122023
Gegenstand: Flächenwidmungsplan Nr. 5, Änderung Nr. 59 und

Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2, Änderung Nr. 17
„PV-Anlage Pfahnlmühle“;

Einholung der Stellungnahmen des neuen Auflageplanes;

V e r s t ä n d i g u n g

Die Stadtgemeinde Pregarten beabsichtigt den rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 5
durch den Änderungsplan Nr. 59 sowie das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 2 durch den
Änderungsplan Nr. 17 „PV-Anlage Pfahnlmühle“ zu ändern. Zur Verständigung vom
24.07.2023 haben sich die Auflagepläne geändert, aus diesem Grund werden Sie erneut über
die geplanten Änderungen verständigt.  

Der abgegrenzte Planungsraum (Gst. Nr. .77/3, .143, 1454, 1451/5, 1471/2 sowie 1469/2, je
KG Pregartsdorf 41111) befindet sich nordwestlich des bestehenden Betriebsbaugebietes
„Pfahnlmühle“ und liegt unmittelbar entlang der Bundesstraße B124. Das Stadtzentrum von
Pregarten befindet sich ca. 3km nordwestlich.

Anlass der Änderung Nr. 59 des Flächenwidmungsplanes Nr. 5 sowie der Änderung Nr. 17 des
Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2 ist die geplante Errichtung einer PV-Freiflächenanlage,
die als Eigenversorgung für den Betrieb Pfahnl dienen soll.

Gemäß § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 O.ö. Raumordnungsgesetz 1994, LGBl. Nr.
114/1993, idgF., wird hiermit Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Stellungnahme
wird bis längstens 16.02.2024 erwartet. Diese Frist wird nicht erstreckt.

Die Änderungspläne können während der Amtsstunden beim Stadtamt Pregarten eingesehen
werden.

Mit freundlichen Grüßen!
Der Bürgermeister:

DI(FH) Mag. Friedrich Robeischl


